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Benutzerordnung 

für die Computerräume an der Städtischen Wirtschaftsschule Schw abach 

Die jeweils aktuelle Version der Benutzerordnung ist auf der Schulhomepage (www.ws-schwabach.de) unter dem Fachbereich DV abrufbar. Jeder 
Nutzer ist verpflichtet, sich über evtl. Änderungen zu informieren. 

Unsere Computerausstattung ist sehr wertvoll. Auch du musst dazu beitragen, ihren Wert 
lange zu erhalten!  

§1   Du darfst einen Computerraum nur bei Anwesenheit einer Lehrkraft betreten. 

§ 2  Speisen und Getränke nimmst du nicht  mit in den Computerraum. 

§ 3  Du trägst jede Arbeitssitzung in das jeweilige Computerlogbuch ein. 

§ 4  Du musst deinen Arbeitsplatz vor Arbeitsbeginn auf Schäden hin untersuchen und diese der 
Lehrkraft melden, damit der Verursacher zum Schadensersatz herangezogen werden kann. 

§ 5  Gefährde die Systemstabilität der Computer nicht, indem du versuchst, Sicherheitssperren 
zu umgehen oder zu „hacken“. 

§ 6  Nach Arbeitsende hinterlässt du deinen Arbeitsplatz ordentlich. 

Computerviren sind sehr gefährlich und breiten sich  in Computernetzwerken sehr schnell 
aus. 

§ 7  Du darfst deshalb im Computerraum keine Datenträger (Disketten,  etc.) von außerhalb der 
Schule verwenden. Zu deinem eigenen Schutz solltest du auch keine Datenträger von der 
Schule mit nach Hause nehmen.  

§ 8  Bei der Internetnutzung können ebenfalls Viren in das Netz gelangen. Du darfst daher nur 
auf seriösen Seiten surfen, die dir deine Lehrkraft erlaubt.  

§ 9  Der Internetzugang der Schule darf nicht für unerlaubtes Chatten, Mailen, SMS-versenden 
etc. missbraucht werden. Das ist Privatvergnügen und wird von der Schule nicht finanziert! 

Deine selbst erstellten Dateien speicherst du auf S chulrechnern. Jeder Computernutzer 
kann innerhalb der Schule auf diese Dateien zugreif en.  

§ 10   Speichere deshalb keine persönlichen Daten auf den Schulcomputern ab. 

§ 11   Zerstöre oder verändere keine fremden Dateien auf Schulrechnern. 

§ 12   Deine Lehrkraft oder der Systembetreuer kann jederzeit über das Netzwerk deinen 
Bildschirminhalt einsehen, um dich bei deiner Arbeit am Computer zu unterstützen oder 
Sicherheitskontrollen vorzunehmen. 

§ 13   Verstößt du gegen diese Benutzerordnung, musst du einen eventuell entstandenen 
Schaden ersetzen. Auf jeden Fall erwarten dich disziplinarische Maßnahmen. 

Der Schulleiter  


